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DXIV .

LEOPOLDUS IMP . CONFIRMAT OMNIA Dous

BADENSIS PRIVILEGIA .

A N „‚ „

Ex Archivo Badenſi .

WV LEOPOID évon Gottes Gnaden , erwöhlter Römiſcher Kayſer ,

zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germanien , zu Hun —

garn , Böheimb , Dalmatien , Croatien vnd Sclavonien König , Ertz -

hertzog zu Oeſterreich , Herzog zu Burgund , zu Brabant , zu Steyr , zu

Kürndten , zu Crain , zu Lützemburg , zu Würtemberg , Ober - vnd Ni -

der - Schleſien , Fürſt zu Schwaben , Marggraf des heiligen Römiſchen

Reichs , zu Burgau , zu Mähren , Ober - vnd Nider - Lauſsnitz , gefurſter

Graf zu Habſpurg , zu Tyrol , au Pfirdt , zau Kiburg vnd zu Görtz , Land -

graf im Elſaſs , Herr auf der Windiſchen Mark , zu Portenaw vnd zu

Salins &c . Bekennen offentlich mit dieſem Brief vnd tun kunt aller —

männiglich , daſs vnſs die durchleuchtige hochgebohrne , Wilhelm vnd

Friderich , Marggraven zu Baden vnd Hochberg , Landgrafen zu Sau -

ſenberg , Grafen zu Sponheimb vnd Eberſtein , Herrn zu Röteln , Ba -

denweiler , Lahr vnd Malberg &c . vnſere liebe Vettern vnd Fürſt , auch

reſpective Rath vnd Cammerrichter vnſers Kayſerlichen Cammerge -

richts , allervnderthänigſt in glaubwürdiger Form vorgebracht vnder -

ſchiedliche Freyheits - Brief , ſo von weiland vnſern Iöbl . Vorfahren am

Reich , Römiſchen Kayſern vnd Königen , Chriſtmildeſten Andenkens ,

auch
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auch ihren Vorfahren Marggrafen zu Baden in Anſehung , daſs Sie ge -

gen Ihnen vnd dem heiligen Römiſchen Reich anſehentliche Nutz vnd

hocherſprieſsliche vielfältige getrewe Dienſt geleiſtet , erteilt , confir -

mirt vnd beſtätigt worden , welche jetzgenante Privilegia , Freiheit vnd

Begnadigungs - Brief nach einander von Wort zu Worten hernach ge -

ſchrieben ſtehen vnd alſo lauten :

Freyheit

Kayſser Ludwigs , daſs kein Statt Marggrav Rudolfs eigen Leut

oder Hinderſaſs , nit aufnehmen noch empfahen ſolle . a )

Wie König Carl Marggrav Hermann den Zoll auf dem Rhein ver -

liehen . Y)

Vergonung Kayſer Carls , Marggraf Rudolphen dem jüngern ein

Umbgelt auf Wein vnd Korn zu Pfortzheimb 2zu ſchlagen . 9)

2Verleihung Kayſser Carls Marggrav Rudolphen zwey alter groſ -

ſer Tornos auf dem Zolle zu Mühlberg . d )

uſer Frauen Tag als ſie geboren Ward A. 1335. vide Cod . dinlom .

Y) d. d. nechſten Sontage nach ] e A. 1363 . Cod , diploſn . n. 277 .

gs nach Oculi A. 1361 Cod . diplom . n. 274 .

tage nach S. Peter und Pauls Tage A. 1364 . Cod . diplom .

Cod . Dipl . P . LI . Ff
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Welchermaſſen König Wentzlaw Marggraf Bernharden ſeine Lehen
8 88

verliehen . e)

Freyheit von König Wentzlaw Marggraf Bernharden für die Land -

gericht gegeben . Y)

Freyheit König Wentzlaws Marggraf Heſſen vnd Hanſen au Hoch -

berg für die Land - Hof - oder ander Gericht . g )

Freiheit Keyſser Sigmundts , Marggraf Jacob für die Hof - vnd

Landgericht gegeben . / )

Beſtätigung der Freiheit für das Landgericht , Hof - vnd ander Ge -

richt , mit Mehrung von König Friderichen . i )

Lehen anderthalb Tornos zu Schrek am Zolle zu nehmen von König

Friderichen .

Freiheit Marggraf Carls von Kayſer Friderichen , daſs ein jeder

Frevel vnd ein jeglicher Erbfall ſoll berechtiget werden , in

den Gerichten , darinn die begangen vnd gefallen iſt , auch

Niemen keinen Burger , auſſerhalb der Marggrafſchaft wider

ſeinen Willen aufnehmen vnd beſchirmen ſoll . )

e ) d. d. Mitwoch nach Margarethen Tag A. 1382. Cod . diplom . n. 294 .

J ) d. d. nechſten Suntag nach Unſer Frauen Tag aſſumtionis A. 1387 . Cod . dipi .

n. 297 .

9 ) d. d. Freytags nach S. Antonien Tage A. 1398 . Cod . diplom . n. 308 .1

h ) d. d. an Sanct Fabian und Sebaſtianstag der heiligen Märterer ,

A. M. CCCC . XXXIV . Cod . diplom . Tom . VI . n. 376 . p. 189 .

5) d. d. am nächſten Montag nach ſand Jacobs Tag des heiligen zwölff Botten

A. 1442 . Cod . diplom . I. c. n. 384 . p. 208.

6) vid . Lüx1d Reichs - Archiv Part . ſpec . tit . Baden .

1
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Freiheit Marggraf Carlins von Kayſser Friderichen , des Zolls hal -

ben zu Pforzheim und Durlach . D

Wie Kayſer Friderich , Marggraf Chriſtophen der Hofgericht vnd

Landgericht halb gefreyet hat , auch Auſsgewichenen vnd Ex -

4traneis , vflgenommenen Vnderthanen vnd Dienern , item von

ächtern 1475 . mn)

Als König Ruprecht Marggraf Bernharden ſeine Lehen zu Waſſer
vnd Lande , auch Zöll verliehen vnd zu Mann empfangen

hat . u )

Confirmation Kayſer Carls über meins gnedigen Herrn Freiheit für

auſsländiſche Gericht . )

Privilegia des Hofgerichts zu Rotweil betreffend .

Freiheit über die Baſtarten . 9 )

Y d. d. an Sanct Marx Tag des heiligen Evangeliſten A. 1468 . Cod . diplom .

E C. il . Ais p. 388 .

m) d. d. Dienſtags vor St . Simon und Judas Tag , A. 1475 . Cod . dinlom. I . c .

n. 423 . p. 405 .

1) d. d. Dienſtag nach St . Jacobs Tag A. 140r1 . idque cum extenſione ad filias

deficientibus maſculis d. d. Samſtags nach St . Walpurgen Tage A. , 1403 .

Cod . divlom . tom . VI . n. 315. & 318.

o) d. d. 23. Julii 1530 .

5) d. d. an St . Marx Tag des heiligen Evangeliſten A. 1468 . Cod . diplom . tom .

VI . n. 419 . p. 383 .

Cod . Dipl . P . II . 3
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Confirmation Kayſer Friderichs ũber König Wenceslai Freiheit de

anno 1307 . wider die fremden Gericht A. 1452 . 40

Privilegium König Wenceslai vber die Zöll zu Weiſsweil , Hoch -

ſtett , Theningen oder Eichſtätt de anno 1397 .

König Wenceslai Privilegium , ächter zu enthalten de anno 1398 . 0

König Ruprecht befreyet Lörch mit Wochen - vnd Jahrmärkten . de

a0 . 1403 . O)

Freyung für die Landgericht von König Ruprecht . de anno 1403. 4)08

König Sigmund confirmirt den Marggraven von Hochberg , Herren

zu Röteln , ihre von Römiſchen Kayſern vnd Königen vſsge -

brachte Gnaden , Privilegien vnd Freiheiten , Anno 1414 . 1 )

Confirmation König Sigmunds aller der Marggrafen von Hochberg ,

von Römiſchen Kaiſern vnd Königen vſsgebrachter Gnaden

vnd Freiheiten . Anno 1414 . 4 )

q) d. d. Montag nach dem Sontag . als man in der hailigen Kirche ſinget Læ -

tare in der Faſten , A. 1452 . Cod . diplom . I. c. n. 396 . p. 256 .

7) d. d. Better an St . Clementien Tag . 1398 . Cod . dipl . tom . V. n. 310 . p. 562 .

S d. Nurnberg Frytag nach Sanct Pauls Tage 1403 . Cod . dipl . tom . VI . n. 323 .

P. 18 .

t ) Diploma eodem die quo præcedens datum vid . Cod . dipl . I. c. n. 32g . p. 20 .

1) d. Straſsburg an St . Margarethen Tag . 1414 . vid . Cod . dipl . I. c. n. 340 . p. 70 .

Literæ eodem quo prœcedentes die datæ videntur eſſe inveſtituræ literæ

de Landgraviatu Briſgoviæ omnibusque juribus illi attinentibus , vide

Cod . dipl . l. c. n. 341 . p. 73 . aliæ quoque literæ de jure Conductus in Dy -

naſtia Rœtelana eodem die datæ 1414 . leguntur in Cod . dipl . I. c. n. 342 .
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Freiheit König Sigmunds , den Dörfern Emmendingen vnd Eichſtätt

gegeben , Wochen - vnd ſahrmärkt zu halten .

Privilegium Kyſer Friderichs Confirmation Anno Domini 1452 . ½

uüͤber König Sigmunds , weylandt Marggrave Rudolfen von

Hochberg Anno Domini 1415 . gegebener Freiheit , daſs man

ſein des Marggraven Vnderthanen , Gotts - Hauſsleut , Pfandt -

oder eigen Leuth , ſo die aus ſeiner Herrſchaft vnder ander

Herren oder Stàtt ziehen , nit auf - oder annehmen , oder auf

ſein Widerfordern vorhalten ſolle , bey Pon zehen Mark lötigs

Golds , Anno Domini 1415 .

Freiheit , daſs man den Marggraven von Hochberg ihre Leut , ſo

die von Ihnen ziehen , nit aufnehmen , noch auf ihr Erfordern

verhalten ſolle . Anno Domini 1415 . 2 )

König Sigmundt confirmirt den Marggrafen von Hochberg alle ihre

von Römiſchen Kayſern vnd Königen erlangte Gnaden , Privi -

legien vnd Freiheiten A . 1432 . a4)

Kayſer Sigmund confirmirt den Marggrafen von Hochberg alle ihre

von Römiſchen Kayſern vnd Königen uſsgebrachte vnd

erlangte Gnaden , Privilegien vnd Freiheiten , Anno Do —

mini 1434 . U0

E8

) d. d. Montag nach Lætare 1452 . Cod . dipl . tom . VI . n. 399 . p. 266 .

2 ) d. d. Coſtenz Montags nach St . Blæſi Tag 1415 . in Cod . dipl . I . c. n. 343. p. 77 .

a ) d. Semſs in Tuſchkanien Frytag vor S. Thomas Tage 143 2. Cod . divl . I. c .

U. 373 . Pp. 181.

b) d. Baſel an S. Fabian und Sebaſtians Tage 1434 . Cod . Aipnl. I . c. n. 376 . p. 189 .
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König Friderich confirmirt den Marggrafen von Hochberg alle ihre

von Römiſchen Kayfern vnd Königen erlangte Gnaden vnd

Freiheiten , Anno Domini 1441 . 0

König Friderich confirmirt Marggraf Wilhelmen von Hochberg ,

Land - Vogt in Ober - Elſaſs , alle ſeine Freiheiten , Anno Domi -

ni 1452 . d )

Glait . Kayſer Friderich confirmirt Marggraf Rudolphen ſein Glait
durch die Herrſchaſt Röteln . Anno 1452 . )

Kayſer Friderich confirmirt Marggraf Rudolphen von Hochberg all

ſeine habende Privilegia vnd Freiheiten . Anno Domini 1452 . U)

Kayſer Friderich beſtätigt vnd confirmirt den Jahr - vnd Wochen -

markt zu Lörrach in der Herrſchaft Rötteln . Anno 1452 .

Kayſer Friderichs Freyung über die Zöll Pfortzheim vnd Durlach .

Vidimus des Stifts Baden Anno Domini 1509 . über Kayſer Maxi -

miliani Confirmation Anno Domini 1495 . Keyſer Friderichs

gegebene Freiheiten , daſs man Marggraf Chriſtophen zu Ba -

den noch Seiner Fürſtl . Gnaden Erben Diener , Vnderthanen

oder andere , ſo dero zu verſprechen ſtehen , mit fremden Ge -

c ) d. d. Montag vor Lorentzen . 1441 . Cod . dinlom . tom . VI . n. 381. p. 20g .

d ) Cum aliquo præcedentium idem videtur diploma , atque in anno error

fortaſſis annus 1432 . ſubeſſe videtur .

e) d. d. Montag nach Lætare . Cod . diplom . tom . VI . n. 397 . p. 260 ,

J ) d. d. Montag nach Lætare . Cod . diplom . l . c. n. 398 . p. 264 .
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Gerichten , auſſer dieſe Fürſtenthumb nit fürnehmen oder wi -

der Sie procediren oder erkennen , dergleichen auch deren

abtrünnig , verrechnet vnd vnverrechnete Diener nicht aufneh -

men oder behauſen ſoll , bey Pœn 100 Mark lötigs Goldts , ſol -

che der Confirmation inſerirte Freiheit iſt datirt Anno 1475 . 809

Copia vidimata confirmationis Privilegiorum der Marggraven au

Baden von Kayſer Rudolpho dem andern gegeben , datirt zu

Augſpurg den 11 Septembr . Anno 1582 .

Copia confirmationis Privilegiorum der Marggraven von Baden von

Kayſer Ferdinando tertio Anno 1654 . ½7

Vnd vnſs darauf beede ihre der Marggrafen zu Baden Liebden Liebden

demũtiglich angeruffen vnd gebetten , daſs wir als jetzregierender Rö-

miſcher Kayſer Ihren L . Ld . dieſelben in allem ihrem Iunhalt widerumb

zu erneuern , zu confirmiren vnd azu beſtätigen gnädiglich geruheten ,

daſs wir demnach gütlich angeſehen , ſolch gedachter Ihrer Ld . Ld .

Marggrafen zu Baden vnderthänig ziemblich Bitte , auch die angenehme

getrewe vnd hochanſehenliche Dienſt , ſo ihre Voreltern vnd inſonder -

neit Sie bede Marggrafen Wilhelms vnd Friderichs zu Baden Ld . Ld .

ſowohl vnſern Vorfahren alſs vns ſelbſt nuta vnd hocherſprieſslich er -

zeigt vnd bewieſsen haben , dergleichen auch noch ferner zu thun ſich

vndertäniglich anerbiethen , auch wohl thun können , mögen vnd ſol -

len , So haben wir darumb mit wohlbedachtem Muth , gutem Rath vnd

9 ) Privilegium ex authentico vide ſupra & in Cod . diplom . tom . VI . p. 405 .

½) Vide hoc tomo .
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rechtem Wiſſen , beſagter vnſerer lieben Vetter vnd Fürſten der Marg -

grafen Wilhelms vnd Friderichs ? J. Ld . vnd ihren Deſcenden -
8

ten obinſerirte Kayſer - Freiheiten vnd Mationsbrief .nationsblltel ,

in allen ihren Worten , Articuln , Innhaltungen

Mayn - vnd Begr eiflungen , als Römiſcher Kayſer , chergeſtalt wide -

rumb gnädiglich ernewert , cont firmirt vnd beſtättiget , ernewern , con -

firmiren vnd beſtätigen Ihren Ld . Ld . die auch alſo vor Kay -

ſerlicher Macht , Vollkommenbheit
flenktzer⸗

in kraft diſs Brieſs , was

Wir denenſelben davon von Recht vnd Billigkeit wegen zu ernewern ,zu

confirmiren vnd zu beſtätten haben ſollen vnd mögen vnd ihre Ld . Ld .

der Zeit derſelben in Gebrauch vnd Poſſeſſion ſeyn . Vnd maynen , ſet -

zen vnd wollen , daſs ob e Freyheiten vnd Confirmations - Brief

in allen ihren Worten , Punkten , Clauſuln , Innhalt , Main - vnd Be -

greiffungen , alſs oblaut , kräftig vnd mächtig ſeyn , ſteet , veſt vnd vn -

verbrüchlich gehalten vnd vollzogen werden vnd ermelte beede Marg -

grafen zu Baden Ld . Ld . vnd deren Succeſſorn vnd Nachkommen hin -

7
füro , wie biſshero , ſich derſelben , nach allem ihrem Innhalt , erfrewen ,

gebrauchen vnd genieſſen ſollen vnd mögen , von allermanniglich vn -

＋verhindert . Vnd gebiethen darauf allen vnd jeden Churfi irſten , Für -

ſten , Geiſt - vnd weltlichen , Prelaten , Grafen , Freyen , Herren , Rit -

tern , Knechten , Landvögten , Hauptleuten , Vizthumben , Vögten ,

Pflegern , Verweſern , Ambtleuten , Landrichtern , Schultheiſſen , Bur -

germeiſtern , Richtern , Käten , Burgern , Gemeinden vnd ſonſt allen andern

vnſern vnd des Reichs Vnderthanen vnd Getrewen , in was Würden ,

Stand oder Weſen , die ſeyndt , ernſt - vnd veſtiglich mit dieſem Brief

vnd
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vnd wollen , daſs Sie obbemelter Marggrav Wilhelms vnd Friderichs zu

Baden Ld . Ld . deren Succeſſorn vnd Nachkommen , Marggrafen zu Ba -

den , bey obinſerirten Freiheiten vnd dieſer vnſerer Ihren Ld . darüber

erteilten ernewerten Confirmation vnd Beſtätigung gantzlich bleiben ,

Ihre Ld . Ld . deren ohne Irrung oder Eintrag ruhiglich frewen , gebrau -

chen vnd genieſſen laſſen , darwider nit bekümmern , anfechten oder

beſchwähren , noch des jemands anderm zu thun geſtatten in keine

Weiſs , alſs lieb einem jeden ſeye , vnſer vnd des Reichs ſchwäre Un -

gnad vnd Straff vnd darzu die Pœn in obbeſtimbten Briefen vnd Frei -

heiten begriflen , zu vermeyden , die ein jeder , ſo oft er freventlich

hierwider täte , vns halb in vnſer vnd des Reichs Cammer vnd den an -

dern halben Teil , vorgedachter Marggrafen zu Baden Ld . Ld . vnd de -

ren Nachkommen vnnachläſſig zu bezalen , verfallen ſeyn ſolle . Mit

Urkund diſs Briefs beſigelt mit vnſerm kayſerlichen anhangendem Inſi -

gel , der geben iſt in vnſerer Stadt Wien , den vier vnd zwanzigſten

Tag des Monats Septembris , nach Chriſti vnſers Ilieben Herrn ynd Se -

ligmachers gnadenreichen Geburt im Sechzehenhundert vnd Siben vnd

ſechzigiſten , vnſerer Reiche des Römiſchen im zehenden , des Hunga -

riſchen im dreyzehenden vnd des Böheimbiſchen im zwölfen Jahren ,

Cod . Diyl . P . III . d R
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